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§ 28 MDG Dienstverhinderung,
arztliche Untersuchung

MDG - Musiklehrpersonen-Dienstrechtsgesetz - MDG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.02.2026

(1) Ist die Lehrperson durch Krankheit oder aus einem anderen wichtigen Grund an der AuslUbung ihres Dienstes
verhindert, so hat sie dies unverzuglich dem Leiter anzuzeigen und auf Verlangen des Leiters, oder wenn sie dem
Dienst langer als drei Arbeitstage fernbleibt, den Grund der Verhinderung unverziglich zu bescheinigen.

(2) Eine wegen Krankheit vom Dienst abwesende Lehrperson oder eine Lehrperson, bei der berechtigte Zweifel an der
far die Erfillung der dienstlichen Aufgaben erforderlichen gesundheitlichen Eignung bestehen, ist verpflichtet, sich auf
Anordnung des Dienstgebers einer arztlichen Untersuchung zu unterziehen.

In Kraft seit 01.09.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 28 MDG Dienstverhinderung, ärztliche Untersuchung
	MDG - Musiklehrpersonen-Dienstrechtsgesetz – MDG


